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Zeit zu haben, nimlich uns mitten im hellen Tag einmal hinzu-
setzen aufs Sofa, unser altmodisches, bequemes Sofa, ein Buch
zur Hand zu nehmen und zu lesen, oder mit einer Nachbarin ein
halbes Stiindchen zu verplaudern usw., denn keine dringende
Arbeit ruft uns. Unser kleines Haushiltlein ist bald gemacht.
Nachher dirfen wir den Tag austiillen, wie immer wir wollen,
diirfen auch unser Mittagsschlifchen ausdehnen, soweit wir wol-
len, konnen eciner Lieblingsbeschiftigung nachgehen, fir die wir
uns frither nicht Zeit nahmen und — konnen uns besinnen auf
uns selbst, wie haben wir unser Leben zugebracht, unsere siebzig,
achtzig Jahre? Wie unsere Ehe, wie haben wir mit unsern Kin-
dern gelebt, mit Nachbarn, mit Freunden? Was haben wir emp-
fangen, was gegeben? Was haben wir gefehlt, was gut gemacht?
Menschen lassen wir an uns voriiberziehen, die an unserm Wege
standen und mit denen wir beruflichen oder menschlichen Kon-
takt hatten.

Solche Besinnung tiber unser Verhalten den Mitmenschen gegen-
iiber ldasst uns klarer werden iber uns selber und auch den an-
dern freier und offener begegnen, denn wir sind allzumal Siinder
und ermangeln des Ruhms. Aber wir wollen jetzt, wo wir gewis-
sermassen iiber dem Leben stehen, aus dieser spiten Einsicht her-
aus, die uns das Zeithaben gewihrt, gutmachen, was moglich ist,
wollen auch der andern gedenken, fiir die wir jetzt auch zeichnen,
wollen teilnehmen an ihren Erlebnissen, an dem, was sie freut
und krinkt, ihnen «ablosen» (wenn's auch nicht «spannend» ist),
die manchmal ihren «Kratten leereny» miissen. Wir haben ja Zeit,
Zeit auch, einer Kranken vorzulesen, einer ans Haus gebundenen
einen Ausgang zu machen, fiir manche freundliche Handreichung,
fir die unsere schwachen Krifte noch reichen, so dass unser
Leben auch jetzt noch einen Sinn hat und wir nicht umsonst da

sind. M. St.-L.

Neuordnung der Alters- und Hinterlassenen-
Beihilfe (AHB) im Kanton Ziirich

In der Volksabstimmung im Kanton Ziirich vom 1. April 1962
wurde mit grossem Mehr eine Neuordnung der AHB gut-
geheissen.

Im letzten Jahr sind im Zusammenhang mit der fiinften Revision
der eidgendssischen Alters- und Hinterbliebenenversicherung die
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Renten mit Wirkung ab 1. Juli 1961 betrichtlich erhoht worden.
Diese Einkommensverbesserung bleibt fiir viele Altersbeihilfe-
beziiger nicht ohne Wirkungen; wiirden nimlich die Berechti-
gungsgrenzen gleich belassen, so miissten gewisse Beziigerkate-
gorien eine Kiirzung dieser zusitzlichen Beihilfe in Kauf nehmen.
Damit ist ein erster, der Hauptgrund fiir die Revision des ziirche-
rischen Altersbeihilfegesetzes aufgezeigt: Wenn man verhindern
will, dass in zahlreichen Fillen infolge der Erhéhung der Bundes-
rente eine Kirzung der AHB-Leistungen eintritt, dann ist eine
Gesetzesinderung mit einer Erweiterung der Berechtigungs-
grenzen unvermeidlich. Als zweiter Grund wird angegeben das
Ansteigen der Teuerung seit der letztmaligen Festsetzung der
AHB-Leistungen im Jahre 1956 um tber 7 Prozent. Gestiitzt auf
diesen Umstand sollen deshalb auch die Beihilfeleistungen erhoht
werden. Das sind die beiden wesentlichen Punkte der Revision,
Die Einkommensberechtigungsgrenzen fiir Einzelpersonen erfah-
ren eine Erhohung von 2500 auf 3000 Fr. und diejenigen der
Ehepaare von 4000 auf 4800 Fr. Die AHV-Renten betragen im
Minimum (Maximum in Klammern) bei Einzelpersonen 1080
(2400) Fr. und bei Ehepaaren 1728 (3840) Fr. Die ausser-
ordentlichen Renten liegen fiir Einzelpersonen bei 1080 und bei
Verheirateten bei 1728 Fr. Die neuen Berechtigungsgrenzen
bewirken, dass das sogenannte freie Einkommen trotz der AHV-
Rentenerhohung keine Schmilerung erfihrt. Da das die Berechti-
gungsgrenze Ubersteigende Einkommen nicht voll angerechnet
wird, laufen die AHB-Leistungen nach wie vor unter zunehmen-
der Kiirzung aus; der Anspruch auf solche Beihilfen erlischt nach
neuer Ordnung bei 4320 (bisher 3700) Fr. fiir Einzelpersonen
und bet 6912 (5920) Fr. bet Ehepaaren. Die Grenze beim Ver-
mogen wird erhéht von roooo auf 12000 Fr. bei Einzelpersonen
und von 16 ooo auf 20 ooo Fr. bei Ehepaaren.

Im Hinblick auf die Teuerung liess man es nicht bei der Erhéhung
der eidgendssischen AHV-Renten bewenden, sondern man ver-
besserte auch die Leistungen der ziircherischen Alters- und Hinter-
lassenenbeihilfe. Die Altersbeihilfe wird um zehn Prozent hinauf-
gesetzt, bei Einzelpersonen von 1200 auf 1320 Fr. und bei Ehe-
paaren von 1920 auf 2112 Fr. Eine bedeutend stirkere Erhohung
erfahren die Hinterlassenenbeihilfen; diejenige fiir Witwen wird
von 660 auf 780 Fr. im Jahr erhoht. Diese Leistungen waren bei
der letzten Revision nicht im gleichen Masse beriicksichtigt
worden.



Um der Administration die Uebersicht zu erleichtern, wird das
Inkrafttreten mit dem Beginn der neuen AHV-Renten synchroni-
siert, das heisst riickwirkend auf den 1. Juli festgesetzt. Die Meht-
kosten fiir Staat und Gemeinden auf Grund dieser kantonalen
Gesetzesinderung werden auf 5,4 Millionen jahrlich geschatzt;
davon hat der Staat 40 Prozent zu tragen, wihrend den Gemein-
den 6o Prozent zufallen. Es ist dafiir Vorsorge getragen, dass
auch die Gemeinden sich auf Grund dieser namhaften Leistungs-
verbesserung bei ihren freiwilligen Zuschiissen nicht einfach ent-
lasten diirfen. Der Regierungsrat rechnet damit, dass die Auf-
wendungen fiir die Alters- und Hinterlassenenbeihilfe bei gleich-
bleibenden wirtschaftlichen Verhiltnissen mit der Zeit eine ge-
wisse Abnahme erfahren werden, weil die Generation der Ueber-
gangsrentner langsam abnimmt und weil immer mehr Pensions-
kassen entstehen.

Eine alte Frau erzahlt von den Zusammen-
kiinften mit Betagten

Fijr alte Leute bedeutet es sebr viel, wenn ihnen Gelegenheit
geboten wird, mit Gleichaltrigen zusammenzukommen, Solche
Veranstaltungen wie Altersstuben, Altenklubs, Pensionierten-
abende werden sebr geschitzt. Daber wird ibnen immer etwas
geboten. Besonderer Schitzung erfreumen sich Filmvorfihrungen
von Reisen in ferne Linder. Solche Veranstaltungen verschaffen
den Teilnehmern auch die willkommene Gelegenheit zur Unter-
haltung iiber Erinnevungen aus friiheren Zeiten. Gerne geben wir
einer betagten Fran aus Luzern das Wort iiber ihrve Erfabrung an
einer solchen Veranstaltung.

Wahrlich, es gebiihrt grosser Dank den vielen Veranstaltern,
welche sich einsetzen und zusammentun, um unseren alten Leuten
frohe Stunden zu bereiten. Es werden Filme gezeigt von selbst-
aufgenommenen Ansichten mit priachtigen Landschaften, Gebau-
den und Kiichen aus alter und neuerer Zeit. Berge und Alpen mit
bekannten Blumen aller Art. Zwischenhinein Schilderungen vom
Bergsteigen und Wandern in kithler Alpenwelt. Die frohen Ge-
sichter und das zufriedene Licheln der Teilnehmer beweisen ihre
grosse Freude an allem, was sie gesehen und gehort haben. An

44



	Neuordnung der Alters- und Hinterlassenen-Beihilfe (AHB) im Kanton Zürich

